
 

 

 
 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen uns, der Firma AnnoTech®, Inhaberin Antje Krausser,  
Daimlerstraße 2, 49716 Meppen (nachfolgend „AnnoTech®“) und unseren Kunden. Die AGB 
gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  
 

(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob AnnoTech® die Ware selbst 
herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB) sowie für sonstige Dienst- und 
Werkleistungen. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten 
Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass die 

AnnoTech® in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen muss. 
 

(3) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur insoweit Vertragsbestandteil, 
als AnnoTech® ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis 
gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn AnnoTech® in Kenntnis der AGB des 
Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführt. 
 

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. 
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- 
oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und 
weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden 
bleiben unberührt. 
 

(5) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1)  Die Angebote der AnnoTech® sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten. Dies gilt auch dann, wenn AnnoTech® dem Kunden Kataloge, technische 
Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen 
auf DIN- Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen –auch in 
elektronischer Form- überlassen hat. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

(2) Die Bestellung der Waren, Dienst- und Werkleistungen durch den Kunden gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist 
AnnoTech® berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von [Vorschlag: 14 Tagen] nach 
seinem Zugang bei AnnoTech® anzunehmen.  
 

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch 
Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.  
 

(4) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen AnnoTech® und dem Kunden ist der 
schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser AGB. Dieser gibt all Abreden 
zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche 
Zusagen von AnnoTech® vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich, und 
mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, 
sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.  
 

(5) Angaben von AnnoTech® zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie 
Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 
genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 
oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von 
Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 
 

(6) Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Kunden, seine Pflichten gegenüber AnnoTech® zu 
erfüllen, kann AnnoTech® bestehende Verträge mit dem Kunden durch Rücktritt fristlos 
beenden. Dies gilt auch bei einem Insolvenzantrag des Kunden. § 321 BGB und § 112 InsO 
bleiben unberührt. Der Kunde wird AnnoTech® frühzeitig schriftlich über eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit informieren. 

§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug 

(1) Die Lieferzeit wird individuell vereinbart bzw. von uns in der Auftragsbestätigung 
angegeben.  
 

(2) Sofern verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die die AnnoTech® nicht zu vertreten hat, 
nicht eingehalten werden können (z.B. durch Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der 
Kunde hierüber und über die neue Lieferfrist umgehend informiert. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist die AnnoTech® berechtigt, ganz oder 
teilweise von dem Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des 
Kunden wird unverzüglich erstattet.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 

(3) Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. 
 

(4) Die Rechte des Kunden gem. § 9 dieser AGB und die gesetzlichen Rechte der AnnoTech®, 
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder 
Unzumutbarkeit und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.  

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine 
etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen 
anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, ist AnnoTech® berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.  
 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Bei einem Versendungskauf geht 
jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen 
Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 
gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.  
 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so ist 
AnnoTech® berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 
Mehraufwendungen für die Verzugsdauer die bei einer Spedition üblichen Lagerkosten zu 

verlangen. Des Weiteren ist AnnoTech® berechtigt, die Einlagerung bei einer Spedition 

vorzunehmen und dem Kunden die hierbei entstehenden tatsächlichen Aufwendungen sofort 

… in Rechnung zu stellen. 
 
Der Nachweis eines höheren Schadens sowie gesetzliche Ansprüche (insbesondere Ersatz 
von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt. 
Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass der AnnoTech® überhaupt kein oder nur 
ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.  

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen  

(1) Die Preise gelten für den in dem Vertrag aufgeführten Umfang. Mehr- oder 
Sonderleistungen werden gesondert berechnet.  
 

(2) Die Preise beinhalten die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 19%.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 

(3) Bei einem Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager und 
die Kosten einer ggf. vom Kunden gewünschten Transportversicherung.  Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde.  
 

(4) Die Fälligkeit des Kaufpreises ergibt sich aus der Auftragsbestätigung der AnnoTech®. Die 
AnnoTech® ist, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, 
eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Ein entsprechender 
Vorbehalt wird spätestens mit Auftragsbestätigung erklärt.  
 

(5) Mit Ablauf der obigen Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während 
des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. AnnoTech® 
behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) 
unberührt. 

§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 

(1) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber den Forderungen von AnnoTech® aufzurechnen, 
es sei denn, die Gegenansprüche des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten. Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber Forderungen von AnnoTech® 
berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag 
geltend macht.  
 

(2) Der Kunde darf ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch 
aus demselben Vertrag herrührt.  

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 
behält sich AnnoTech®  das Eigentum an den verkauften Waren vor. 
 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Zahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Kunde hat AnnoTech® unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverwalters gestellt oder soweit Zugriffe Dritter auf die 
uns gehörenden Waren erfolgen. 
 

(3) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird immer für 
AnnoTech® vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet 
wird, die AnnoTech® nicht gehört, so erwirbt AnnoTech® Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der 
Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im 
Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die 
Vorbehaltsware. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Wird die Vorbehaltsware mit anderen AnnoTech® nicht gehörenden Sachen untrennbar 
verbunden oder vermischt, so erwirbt AnnoTech® Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der 
Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der 
Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder 
vermischt, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, sind der Kunde und 
AnnoTech® bereits jetzt einig, dass der Kunde der AnnoTech® anteilsmäßig Miteigentum 
an dieser Sache überträgt. AnnoTech® nimmt diese Übertragung an. 

Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Kunde für 
AnnoTech® verwahren. 

§ 8 Urheberrecht 

(1) AnnoTech® behält sich das Eigentum und Urheberrecht an allen von AnnoTech® 
abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung 
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen Modellen, 
Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese 
Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung von AnnoTech® weder als solche noch 
inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen 
oder vervielfältigen.  
 

(2) Auf Verlangen von AnnoTech® hat der Kunde diese Gegenstände vollständig 
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen 
nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen ist hiervon ist die Speicherung 
elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.  

§ 9 Gewährleistung  

(1) AnnoTech® haftet für Sach- und Rechtsmängel nach den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften.  
 

(2) Mangelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- 
und Rügepflichten (§§377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum 
Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in 
jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der 
Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist AnnoTech® 
hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Versäumt der Kunde die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung  der AnnoTech® 
für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach 
den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 

(3) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 10 und sind im Übrigen 
ausgeschlossen.  

§ 10 Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haftet AnnoTech® bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

(2) Auf Schadensersatz haftet AnnoTech® – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet AnnoTech®, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (zB Sorgfalt in 
eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

 a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

 b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten 
sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden 
AnnoTech® nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit ein 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn AnnoTech® die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein 
freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

§ 11 Verjährung  

(1) Abweichend von § 438 I Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  
 

(2) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der 
gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche 
Sonderregelungen.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 
denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§195, 199 BGB) führt im 
Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 10 
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2a sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich 
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.  

§ 12 Datenschutz 

AnnoTech® erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten des Kunden, 
insbesondere die Kontaktdaten zur Abwicklung des Vertrages, so auch die E-Mail Adresse, wenn 
der Kunde diese angeben hat. Zur Bonitätsprüfung können Informationen (z.B. auch einen 
sogenannten Score- Wert) von externen Dienstleistern zur Entscheidungshilfe herangezogen und 
davon die Zahlungsart abhängig gemacht werden. Zu den Informationen gehören auch 
Informationen über die Anschrift des Kunden. Dies erfolgt zum Zwecke der Vertragsabwicklung, 
Art 6 Abs. 1b) DSGVO. 

§ 13 Rechtswahl und Gerichtsstand  

(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen AnnoTech® und dem Kunden gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 
insbesondere des UN- Kaufrechts.  
 

(2) Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz in 49716 Meppen. AnnoTech® ist jedoch 
in allen Fällen berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB 
bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am Gerichtsstand des Kunden erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt.  


